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und Kontrolle sowie die Transport- und Vorführkollektive 
der Linie XIV durch hohe '.Vachsamköit, 'zielgerichtete Be
obach cungsleistungen und eine personengebundene Sicherung 
Verhafteter, rechtzeitig suizidale Situationen erkannten 
und durch unsichtige und richtige Einleitung von SofortnaB- 
nahmen. Suizide verhinderten. Dazu zwei Beispiele:
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iratsieiters wurde der Verwahrraun 
durch zwei Angehörige betreten und festgesteilt, daS 
sich G, einen drahtärmlichen Metallgegenstand in seinen 
Bauchnabel oestoßen hatte. Durch den Leiter der.Abteiluna
XIV wurde sofort der Leiter 
der BV'fS informiert, der

des Medizinischen Dienstes
unve rzüglici die Uberfünrunq d_ U 03
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G. in eine nedi-zinische Einrichtung des staatlichen 
sundhei tsvvesens an ordnete, die gegen 15.30 Uhr erfolgte. 
Der operative Eingriff verlief komplikationslos. Aus 
dem Bauchnabel wurde ein ca. 15 cm langer .Draht entfernt, 
der sich als Klemmbügel zur Halterung des Scherblattes 
des elektrischen Rasierapparates,.Marke "Sieger"T~ erwies. 
Der Verhaftete hatte am Morgen des IQ. 
troraslerer benutzt, den .Klemmbügel entfernt, 
bogen und im Tagesverlauf für den Suizidversuch benutzt. 
Der Leiter, der Referatsleiter und die 3'icherungs- und 
Kontrollkräf:e der Untersuchungshaftanstalt handelten 
weisungsgemäß, da sie nach Feststellung der Verhaltens
besonderheiten- des G. vorschriftsmäßig den Verwahrraun 
betraten, unmittelbar nach Erkennen des Suizidversuches 
die richtigen Sofortmaßnahmen einleite ten und den Draht
gegenstand nicht aus dem Bauchnabel'entfernten.

2. Am 23. 1933, gegen 19.20 Uhr wurde der Verhafte
in .die Untersuchungshaftanstalt aufgenommen. Mach der Un
terbringung in dem Verwahr raum verhielt er sich unauffäl
lig. Bei der am 24. 4^ 33, um 5.10 Uhr, durchgeführten 
Sichtkontrolle lag der Verhaftete C. zugedeckt im. Bett 
und hinterließ beim Sicherungs- und Kontrollposten den 
Eindruck , als schliefe er, zumal er sich in unveränder
ter Schlaf haltung wie bei den voran gegangenen 3 ich.tk en
trollen befand, 
keit fort ,
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Harten Verwahrraum. Er begab sich sofort 
stellte bei der Sichtkontrolle fest, daß der Verhaftete 
in einer am Wandschrank befestiaten Schlinge aus weißen
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